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An den 
Herm Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
München 

Betreff: 
Entwurf eines Landiesp1arnung1sgesiet.z·es 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats 
vom 22. Januar 1952 übermittle ich in der 
Anlage den obenbezeichneten Gesetzentwud 
der Staatsregierung mit der Bitte um weitere 
verfassungsmäßige Behandlung. 

Die vom Bayerischen Senat mit Beschluß 
vom 16. November 1951 zu dem Entwurf ab­
gegebene gutachtliche Stellungnahme (An­
lagen 515, 485) ist in der vorliegenden Fassung 
des Entwurfs bereits berücksichtigt. 

(gez.) Dr. Ehard, 
Bayerischer Ministerpräsident 

* 
I 

Entwurf eines Landesplanungsgese~es 

§ 1 

(1) Die Landesplanung dient dem Zweck, unter 
Berücksichtigung der gesamtdeutschen Interessen die 
Raumnutzung im Gebiet des f rf?istaates Bayern 
nach wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen E1·­
fordernissen zusammenfassend zu planen und ,i;u 
ordnen sowie Entwicklungs- und Raumordnungs­
pläne zu erstellen. 

(2) Die Zuständigkeiten für die Fachplanungen 
bleiben unberührt. Die Fachplanungen müssen sich 
im Rahmen der Landesplanung halten. 

§ 2 
Landesplanungsbehörde ist 

Staatsministerium für Wirtschaft. 
behörden sind die Regierungen. 

§ 3 

das Bayerische , 
Bezirksplanungs-

Um die Mitwi:\:kung der beteiligten Kreise an 
der Landesplanung zu ermögliclien, wird die ;,Lan­
desplanungsgemeinschaft Bayern" als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in München 
gebildet. Sie untersteht der .Aufsicht des Staats­
ministeriums für -Wirtschaft. 
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§ 4 
Die Landesplanungsgemeinschaft Bayern hat 

die Aufgabe, die Vorarbeiten für die bayerische 
Landesplanung zu leisten und in ständiger Mit-· 
wirkung an der Landesplanung die Planungsbe­
hörden durch Anregungen und Gutachten zu unter­
stützen. 

§ 5 
(1) Mitglieder der Landesplanungsgemeinschaft 

Bayern können auf Einladung durch die Landes­
planungsbehörde und mit Zustimmung der Landes­
planungsgemeinschaft Körperschaften und Organi­
sationen werden. die an den Fragen der Landes­
planung weseutlich beteiligt sind. 

(2) Geschäftsführer der Landesplanungsgemein· 
schaft und ihrer Bezirksstellen (§ 6 Abs. 2) sind die 
leitenden Sachbearbeiter der Planungsbehörden; als 
Geschäftsführer führen sie die Bezeichnung Landes­
planer und Bezirksplaner. Sie müssen die notwen­
dige fachliche Eignung besitzen. 

§ 6 
(1) Die Landesplanungsgemeinschaft gibt sich 

eine Satzung, welche Aufbau und Wirkungsweise 
im Rahmen dieses Gesetzes und späterer Durch­
führungsbestimmungen festlegt. 

(2) Die Satzung der Landesplanungsgemein­
schaft hat die Errichtung von Bezirksstellen bei den 
Regierungen vorzusehen. Diesen obliegen die Auf­
gaben der Landesplanungsgemeinschaft in den Re­
gierungsbezirken. 

(3) Die Satzung der Landesplanungsgem'ein­
schaft sowie der Haushaltsplan bedürfen der Ge­
nehmigung durch das Staatsministerium für Wirt­
schaft. Die Haushaltsführung der Landesplanungs­
gemeinschaft unterliegt der Überprüfung durch den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof. 

§ 7 

Zu den Sitzungen der Landesplanungsgemein­
schaft und der Bezirksstellen können die durch ein 
Planungsvorhaben berührten öffentlichen Dienst­
stellen Vertreter mit beratender Stimme entsenden, 
die auf ihr Verlangen jederzeit zu hören sind. 

§ 8 
Ist in einer Frage keine Übereinstimmung zwi­

schen den Planungsbehörden und der Landespla­
nungsgemeinschaft zu erzielen, so wird die Landes­
planungsbehörde auf Antrag der Landesplanungs­
gemeinschaft die Angelegenheit der Staalsregierung 
zur Entscheidung vo:i;legen. · 

§ 9 
Die Mittel für die Landesplanungsgemeinschaft 

werden, soweit sie nicht als Staatszuschüsse gegeben 
werden, durch Beiträge der Mitglieder aufgebracht. 
Näheres regelt die Beitragsordnung; sie ist Bestand­
teil der Satzung. 

§ 10 
Alle öffentlichen Dienststellen sind verpflichtet, 

in ihrem Bereich beabsichtigte Planungsvorhaben 
flächenbeanspruchencler und raumbeeinflussender 
Art, soweit sie für die Landesplanung von Bedeu­
tung· sind, rechtzeitig der Planungsbehörde mitzu­
teilen. 
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§ 11 

(1) Meldepflichtige1i Pclanungen und Vorhaben, 
welche die Landesplanung störend beeinflussen 
können, kann die Landesplanungsbehörde wider­
sprechen. 

(2) Solange über den Widersprucli der Landes­
planungsbehörde niclit entschieden ist, darf von 
keiner öffentliclien Dienststelle eine Entscheidung 
o·etroffen oder eine Maßnahme durcligeführt wer­
den, die der Stellungnahme der Landesplanungs­
behörde vorgreift. 

(3) Kommt nacli dem Widerspruch eine Eini­
gung unter den beteiligten Staatsministerien nicht 
zustande, entscheidet die Staatsregierung. 

(4) Die Bestätigung des Widerspruchs durcli die 
Staatsregierung hat die Wirkung, daß staatliche 
Mittel für meldepflichtige Planungen und Vorhaben 
nicht zur Verfügung gestellt werden dürfen. 

§ 12 

Die Durchführungsbestimmungen 
Gesetz erläßt die Staatsregierung nach 
der Landesplanungsgemeinschaft. 

§ 13 

zu diesen:i. 
A~hörung 

Bis zur Bildung der Organe - der Landes­
planungsgemeinschaft können die Planungsbehörden 
für die Aufgaben gemäß § 4 Beiräte berufen und 
die Körperschaften und Organisationen auf Ein­
ladung der Landesplanungsbehörde die Mitglied­
schaft erwerben. 

§ 14 

Das Gesetz trit am . . . . . in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Organi: 
sation der Landesplanung in Bayern vom 23. Jum 
1949 (GVBl. S. 173) außer Kraft. 

* 
Begründung 

Allgmeines 
Die Einengung des deutschen Lebensraumes, der 

wirtschaftliche Zusammenbruch, die Aufnahme der 
Heimatvertriebenen, die Notwendigkeiten des Aufbaues 
und der Umstellung unserer Volkswirtschaft auf die 
nach dem Kriege verbliebenen Voraussetzungen bedingen 
eine Planung für den Aufbau und die Entwicklung des 
Landes. Hierfür ist eine arbeitsfähige, auf breiter Basis 
eingerichtete und mit behördlichen Mitteln ausgerüstete 
Landesplanung erforderlich. · 

Der Gesetzentwurf hat den Zweck, die Stellung der 
Landesplanung in der Staatsverwaltung festzulegen und 
ihre Aufgaben, ihre Einrichtungen und ihre Befugnisse 
zu umschreiben. 

Das Kernproblem der Landesplanung ist die Zu­
sammenfassung; man kann sie deshalb nicht in eine 
technische, bauliche, kulturelle, energiewirtschaftliche 
usw. Landesplanung zerteilen. Aus diesen Gründen läßt 
sich eine Regelung in einem eigenen Gesetz nicht um­
gehen; die Landesplanung kann nicht im Verband 
anderer Rechtsnormen geregelt werden. 

Eine Zusammenfassung der Absichten der Einzel­
planungen in der Landesplanung ist auch deshalb not­
wendig, weil sich die Landesplanung in Bayern in die 
gröHeren Zusammenhänge gleichgelagerter Arbeiten in 

der Bundesrepublik, innerhalb Europas oder in noch um­
fassenderen Bereichen einordnen muH. Die Landes­
planung geht in ihrem Ursprung bereits auf die Zeit 
vor dem ersten Weltkrieg zurück, zahlreiche Organi­
sationen haben sich namentlich zwischen 1920 und 19:.lS 
gebildet. 

Heute ist die Landesplanung eine Forderung an die 
Staatsverwaltung in allen zivilisierten Ländern. In 
Bayern wird sie nicht nur von Landtag und Senat, son­
dern auch von der Öffentlichkeit in steigendem Malie 
gefordert. Die Staatsregierung hat das Landesplanungs-

- gesetz in der Hegierungserklärung vom 9. Januar 1951 
in Aussicht gestellt. In nicht wenigen Gemeinden sind 

; Bürgerausschilsse entstanden, die sich insbesondere auch 
-mit Planungsfragen beschäftigen. 

Die Landesplanung ist eine Staatsaufgabe. Dies er­
g"ibt sich auch aus Art. 161 der Bayerischen Verfassung, 
wonach Verteilung und Nutzung des Bodens von Staats 
wegen überwacht werden. Der Bund hat sich fn Art. 75 
N1·. 4 des Bonner Grundgesetzes die Rahmengesetz­
gebung· für die Haumordnung vorbehalten. 

Die Aufgaben der Landesplanung erfordern die 
Mitarbeit aller beteiligten Kreise. Deren Einschaltung 
wird deshalb im Gesetz sichergestellt, soweit die- ver­
fassungsrechtlichen Bestimmungen dies zulassen. Da­
gegen wäre es sachlich verfehlt und rechtlich abwegig, 
die Landesplanung, was verschiedentlich gefordert 
wurde, den Beteiligten als Angelegenheit einer „Selb5t­
verwaltung" zu übertragen. Landtag und Staatsregierung 
haben diesen Gedanken über Landesplanung bereits 
durch die vor kurzem beschlossene Bildung eines B~i­
rntes beim Ministerpräsidenten für die Aufstellung von 
Richtlinien zu einem Landesentwicklungsplan Hechnung 
getragen. Diese politischen Richtlinien sind der Schlüssel 
für die praktische Arbeit der dureh dieses Gesetz 
geregelten Landesplanung. 

Im einzelnen 
Zu § 1 

§ 1 umschreibf die Aufgabe der Landesplanung nach 
den Erkenntnissen der Wissenschaft und den Erfahrun­
gen der Praxis. Mit der Wendung „die Raumnutzung 
. .. zu planen und zu ordnen" wird zum Ausdruck ge­
bracht, daR der Raum mit den gesamten in ihm wirk­
samen Kräften der Betrachtung der Landesplanung· 
unterliegt. Die durch die Landesplanung zu erfüllende 
Koordinierungsaufgabe (der Interessenausgleich) zwi­
schen Einzelplanungen und den allgemeinen Entwick­
lungs- und Haumordnungsplänen, sowie unter diesen 
einzelnen Vorhaben wird durch die Forderung einer 
„zusammenfassenden" Planung und Ordnung gekenn­
:reichnet. Daraus ergibt sich zugleich, daR auch örtliche 
Planungen oder Vorhaben, die sich nur in einem he- -
schränkten Bereich abspielen, dann von der Landes­
planung beurteilt werden müssen, wenn sie Auswirkun­
gen auf andere Landesteile oder auf andere Fachgebiete 
oder auf die zusammenfassende Planung haben können. 

Aus Abs. 2 folgt mit aller Deutlichkeit, daß die 
Landesplanung nicht beabsichtigt, die Verantwortung 
und die Tätigkeit auf den einzelnen Fachgebieten i;u 
beeinträchtigen oder gar an sich zu ziehen. Die Einzel­
maHnahmen müssen sich lediglich in den Rahmen einer 
Gesamtplanung· einfügen. 

Zu § 2 

Da verfassungsmäfüg die Landesplanung dem Mini­
sterpräsidenten nicht unmittelbar unterstellt werden 
kann, . wurde sie in Bayern dem Staatsministerium für 
Wirtschaft als Landesplanungsbehörde übertragen. 

_Zu§ 3 

Um die Mitwirkung der beteiligten Kreise in eine 
rechtlich geordnete Form zu kleiden, wird durch § 3 eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Namen 



.„Landesplanungsgemeinschaft Bayern" und dem Sitz in 
München errichtet. Die Rechtsform der Körperschaft des 
-öffentlichen Rechts sichert einerseits die Einordnung 
.dieses Gebildes in den Staatsorganismus, betont aber 
.andereseits die Verpflichtung, welche die Landesplanungs­
gemeinschaft gegenüber dem Staat zu übernehmen hat. 
Die Vorzugsstellen einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts bedingt nach staatsrechtlicher Übung die Auf­
.sieht des Staates.· 

Zu § 4 

Die der Landesplanungsgemeinschaft hier über­
tragene Aufgabe ·1stümfassend. Die Bestimmung über 
die ständige Mitwirkung soll besagen, daß die Planungs­
behörden nicht nach Gutdünken die Einschaltung· der 
Landesplanungsgemeinschaft unterlassen können. Ande­
rerseits bedeutet dies nicht, daR Vorhaben, die sich in 
Planungen einfügen, die von der Landesplanungsgemein­
schaft bereits durch generelle Pläne behandelt sind, noch­
mals von der Landesplanungsgemeinschaft im einzelnen 
zu behandeln sind. Verzögerung oder Verschleppungen 
von Planungen durch die Tätigkeit der Landesplanung 
brauchen daher nicht befürchtet werden. 

Zu§~ 

Abs. 1 macht die Mitgliedschaft bei der Landes-
. planungsgemeinschaft im Interesse ihrer Arbeitsfähig­

keit abhängig von einer Einladung der Landesplanungs­
.behörde und von der Zustimmung der Landesplanungs­
;gemeinschaft. 

Die in Abs. 2 vorgesehene Personalunion bezweckt 
·sparsamen Einsatz der öffentlichen Mittel, macht neue 
Dienststellen entbehrlich und soll Erschwerungen und 
H.eibungen im Planungswesen verhindern. Durch die 
Bestimmung über die notwendige fachliche Eignung wird 
:gewährleistet, daR die Arbeit auch der Landesplanungs­
:gemeinschaft nicht durch ungeeignete Persönlichkeiten 
gehemmt wird. . 

Zu§ 6 

Die Landesplanungsgemeinschaft soll die Befugnis 
-~rhalten, ihren organisatorischen Aufbau selbständig 
-durch eine Satzung· zu ordnen. Die Errichtung von 
Bezirksstellen bei den Regierungen hat sich in der 

·Praxis bewährt und gibt die Sicherheit, daß die Forde­
rungen der Gebietsteile an die Landesplanung zur Gel­
tung kommen. 

Zu§"?. 

Unter die hier erwähnten öffentlichen Dienststellen 
fallen auch die in Bayern tätigen Dienststellen des 
.:Bundes. 
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Zu § s 
, Die Landesplanungsgemeinschaft soll eine Vor­
klärung von für die Allgemeinheit wichtigen Maßnahmen 
durchführen. Ergeben sich dabei Meinungsverschiede11-
heiten mit den Planungsbehörden, so verbleibt die letzte 
Entscheidung der Staatsregierung. Doch gibt die Bestim­
mung Gewähr, daß die Stellungnahme der Landes­
planungsgemeinschaft auf ihren Antrag von oberster 
Stelle überprüft wird. Durch diese gesetzlich eingeräumte 
Antragsbefugnis erhält die Rechtsstellung der Landes­
planungsgemeinschaft ein besonderes, sie über ähnliche 
Organisationen hinaushebendes Gewicht. 

Zu § 9 

Diese Bestimmung ermöglicht es der Landesplanungs­
g·emeinschaft, je nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge 
den Umfang ihrer . Arbeiten nach ihrem Ermessen zu 
bestimmen. Im Hinblick auf die in § 5 Abs. 2 festgelegte 
Personalunion wird eine Tätigkeit der Landesplanuno·s­
gemeinschaft im unbedingt notwendigen Umfang im~er 
entfaltet werden können. 

Zu§ 10 
Die hier vorgeschriebene Meldepflicht verschafft den 

Planungsbehörden erst die Grundlage für ihre Tätigkeit. 
Dabei ist es besonders wichtig, daß die Vorhaben focht­
zeitig, d. h. im .Stadium der Vorerwägung eines Projek­
tes, zur Kenn tms gebracht. werden . 

Zu § 11 
. Di.e Landesplanung. ist grundsätzlich bemüht, die 
verschi.edenen Ansichten über eine Planung aufeinander 
abzustimmen (zu koordinieren); sie kann äußerstenfalls 
einer Planung widersprechen. Ist daraufhin eine einheit­
liche Meinung der beteiligten• Staatsministerien nicht zu 
e~zielen, so fällt ~ie Staatsregierung die Entscheidung. · 
Bis zur Vorlage dieser Entscheidung darf durch irgend­
welche Maßnahmen oder Genehmigungen nicht ein voll­
endeter, nicht mehr abzuändernder Tatbestand geschaffen 
werden. 

Zu § 12 

Da die Landesplanung, wie schon erwähnt u. U. die 
Geschäftsbereiche aller Ministerien berührt er.scheint es 
angezeigt, daR die Staatsregierung< die D~rchführuno·s-
bestimmungen erläßt. 
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Zu § 13 

Diese Bestimmung soll die Arbeitsfähigkeit· der -
Lande~planu~g. w.ähr~nd einer_üb~rgangszeit ermöglichen' 
und die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft gewährleisten. 

Zu§ 14 

Nach Erlaß des Landesplanungsgesetzes wird die 
Verordnung vom 23. Juni 1949 entbehrlich. 




